
Bürgermeisteramt der
Stadt Endingen am Kaiserstuhl

Satzung über die Änderung
der Stadtbildsatzung vom 01.10.2003

§ 1
Präambel

Aufgrund von § 74 Abs. 1 LBO vom 08.08.1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19.12.2000 (GBl. S. 760), in Verbindung mit § 4 der GemO von Baden-Württemberg hat
der Gemeinderat der Stadt Endingen am 18.07.2007 folgende Änderung der Stadtbildsatzung
als örtliche Bauvorschrift beschlossen.

§ 2
§ 6, Dachlandschaft und Dachdeckung wird wie folgt geändert:

Satz 3, 4, 5 und 6 werden gestrichen und wie folgt ergänzt:

Die Dachneigung muss sich nach der historischen Bauweise des jeweiligen Bauwerkes,
andernfalls des jeweiligen Straßenzuges oder der Umgebung richten.

§ 3
§ 7, Dachaufbauten und Öffnungen wird wie folgt geändert

12. Gauben oder Dachaufbauten sind dem Charakter des Gebäudes anzupassen, sodass diese
das Straßen- oder Ortsbild nicht beeinträchtigen. Die Gaubenbreite darf max. 3,00 m
betragen.

§ 4
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Endingen, 14.08.2007

Hans-Joachim Schwarz
Bürgermeister


